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	Schul- und Kindergarteninspektorat

Ispettorato scolastico e di scuola dell’infanzia

Inspecturat da scola e da scolina
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V E R P F L I C H T U N G S E R K L Ä R U N G 

Gemäss Art. 8b der Verordnung über die Besoldung der Volksschullehrer im Kanton Graubünden und den Ausführungsbestimmungen über die Bewilligung und Subven​tionierung von Fortbildungsurlauben der Volksschullehrer.

Personalien der Lehrperson:

Name:
  Vorname:


Strasse: 
  Wohnort:


Geburtsdatum:



Schulgemeinde:


Schule:


Fortbildungsurlaub von
 bis


Der Unterzeichnende verpflichtet sich:

1.
Nach Abschluss des bezahlten Fortbildungsurlaubs weiterhin während fünf Jahren an der gleichen Schule tätig zu bleiben.

2.
Bei einem Rücktritt von der Lehrtätigkeit an einer öffentlichen Schule im Kanton Graubünden dem Kanton (bei einem Wechsel innerhalb der Volksschule des Kantons Graubünden ist nur der von der Gemeinde bezogene Gehaltsanteil betroffen) und der Gemeinde das während des Urlaubs bezogene Gehalt wie folgt zu erstatten:


100 Prozent bei einem Austritt im ersten Jahr nach dem Urlaub. In den nächst​folgenden Jahren reduziert sich der zurückzuzahlende Betrag jedes Jahr um 20 Prozent.

Ort, Datum: ……
  Unterschrift:


je 1 Ex. zuhanden: Lehrperson, Schulrat, Bezirksinspektorat, Amt für Volksschule und Sport
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